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Achtung: Diese Handlungsempfehlungen dienen als Handreichung zur ersten Information, nicht aber der Beratung bei individuellen rechtlichen Anliegen. Sie haben keinen rechtlich 
verbindlichen Charakter, sollen aber als Orientierung dienen. Die Inhalte sind ständigen Veränderungen unterworfen, da sich auch die rechtliche und tatsächliche Situation 
momentan sehr schnell ändert. Wir sind stets darum bemüht, die Handlungsempfehlungen nach bestem Wissen und Gewissen zu verfassen und fortlaufend zu überarbeiten, aber 
es ist möglich, dass Aussagen unvollständig oder veraltet sind. Grundsätzlich zuständig ist das Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt (SMS) sowie 
die regionalen Behörden der zuständigen Landkreise bzw. Kreisfreien Städte und deren Gesundheitsämter.  
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
des Landesverbandes Pferdesport Sachsen e.V. 

 
inkl. Hygienekonzeption für den Pferdesport im Freistaat Sachsen 

unter den Vorgaben der Staatsregierung anlässlich der Corona-Pandemie 
 

vom 08.01.2021 
 

I. ALLGEMEINES 
Grundlagen dieser Handlungsempfehlungen sind: 

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) vom 08. 
Januar 2021. Die Verordnung tritt mit am 11. Januar 2021 in Kraft und mit Ablauf des 07. Februar 2021 außer Kraft 
(siehe www.coronavirus.sachsen.de). 

- Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 
Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung der CoronavirusKrankheit-2019 (COVID-19) 
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 12. 
Dezember 2020 in der ab 16. Dezember 2020 geltenden konsolidierten Fassung, Az.: 21-0502/3/8-2020/48377 
(Allgemeinverfügung Hygiene) (siehe www.coronavirus.sachsen.de). 

- Leitfaden für pferdehaltende Vereine und Betriebe mit Publikumsverkehr Stand: 15.12.2020, (Az 24-5151/9/3-
2020/49213 ) zur Sicherstellung der Versorgung von Pferden von pferdehaltende Vereinen im Freistaat Sachsen 
unter den Maßgaben der Corona-Schutz-Verordnung  

- CORONA-FAQs des Landessportbundes Sachsen e.V. (siehe www.sport-fuer-sachsen.de) 
- Handlungsempfehlungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) (siehe www.pferd-aktuell.de). 

 
 

a) WELCHER BETRIEB IST AUF SPORTSTÄTTEN ERLAUBT? 
Der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen des Sportbetriebs ist nach § 4 Nr. 8 SächsCoronaSchVO untersagt.  
 
Eine Ausnahme für dieses Betriebsverbot gilt für arbeitsvertragliche oder lizenzierte Profisportler nach § 4 Abs. 2 Nr. 8a 
SächsCoronaSchVO, Kaderangehörige nach § 4 Abs. 2 Nr. 8b SächsCoronaSchVO, Schüler der vertiefenden Ausbildung an 

Sportoberschulen/-gymnasien gem. § 5a Absatz 5 mit Präsenzbeschulung nach nach § 4 Abs. 2 Nr. 8c sowie 

sportwissenschaftliche Studiengänge nach § 4 Abs. 2 Nr. 8d SächsCoronaSchVO.  
 
Das Betreten und Arbeiten auf Sportstätten ist für Betreiber und Beschäftigte nach § 4 Abs. 3 SächsCoronaSchVO gestattet. 
 
Die zuständigen kommunalen Behörden können abhängig von der aktuellen regionalen Infektionslage verschärfende 
Maßnahmen ergreifen, die der Eindämmung des Infektionsgeschehens dienen (§ 8 Abs. 1 SächsCoronaSchVO). 
 
Unterschreitung der „Inzidenzgrenze 50“ des § 8 Abs. 2 SächsCoronaSchVO : Wird der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen 
auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen im Landkreis oder in der Kreisfreien Stadt an fünf Tagen andauernd 
unterschritten, kann der Landkreis oder die Kreisfreie Stadt von den in der Verordnung geregelten Maßnahmen abweichen, 
wenn diese nicht weiterhin zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie erforderlich sind. Maßgeblich für den Inzidenzwert 
nach Satz 1 sind die veröffentlichten Zahlen des tagesaktuellen Lageberichts des Robert-Koch-Instituts. Das Erreichen des 
maßgeblichen Inzidenzwertes nach Satz 1 und die von dieser Verordnung abweichenden Maßnahmen sind durch die 
zuständige kommunale Behörde öffentlich bekannt zu machen.(§ 8 Abs. 2 SächsCoronaSchVO). 
Das Verlassen der Unterkunft ist nur aus triftigem Grund gestattet. Sport und Bewegung im Freien (z.B. Joggen oder 
Radfahren) im Umkreis von 15 km des Wohnbereichs oder der Unterkunft ist ein triftiger Grund (§ 2b Satz 2 Nr. 16 
SächsCoronaSchVO). Dabei gilt die allgemeine Kontaktbeschränkung in § 2 Abs. 1 SächsCoronaSchVO und für die 
Weihnachtszeit nach § 2 Abs. 1a SächsCoronaSchVO. 
 
  

http://www.coronavirus.sachsen.de/
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b) WELCHER BETRIEB IST AUF PFERDESPORTANLAGEN ERLAUBT? 
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a) Training und Unterricht 

 
Die Durchführung von Training und Unterricht ist aktuell nicht erlaubt.  
 
 

b) Sportabzeichen und Lehrgänge 

 
Die Durchführung von Sportabzeichen und damit verbundenen Lehrgängen ist aktuell nicht erlaubt. 
 
 

c) Turnierveranstaltungen 

 
Sportwettkämpfe mit Publikum sind generell nicht statthaft. Sportwettkämpfe ohne Publikum sind für Profi- und 
Kadersportler nicht untersagt, wobei die Beschränkungen des § 5 Abs. 1 Sactz 1 SächsCoronaSchVO zu beachten sind. 
 
Entsprechende Handlungsempfehlungen für die Durchführung von Sportwettkämpfe ohne Publikum für Profi- und 
Kadersportler können beim LVP erfragt werden. 
 
 

d.) Seminarveranstaltungen 

 
Seminarveranstaltungen sind aktuell nicht erlaubt. 
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e.) Versammlungen, Vorstandssitzungen 

 
Die Teilnahme an notwendigen Gremiensitzungen in Vereinen ist nach § 2b Satz 2 Nr. 10 SächsCoronaSchVO gestattet. 
In vielen Vereinen und Verbänden stehen die Mitgliederversammlungen an. Vereinsvorstände stellen sich die Frage, ob 
aufgrund der Corona-Pandemie die Mitgliederversammlung überhaupt durchgeführt werden kann, darf oder muss. 
 
Die Regelung nach § 2b satz 2 Nr. 10 SächsCoronaSchVO gilt auch für Mitgliederversammlungen. Bei einer solchen Sitzung 
wäre allerdings auch das Abstandsgebot des § 1 Abs. 1 Satz 2 SächsCoronaSchVO zu beachten, was bei größeren Vereinen zu 
Problemen führen dürfte, wenn Räumlichkeiten zur Durchführung gesucht werden. 
 
Der Bundestag hat am 25.03.2020 das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht“ beschlossen. Darin enthalten sind einige Änderungen von Gesetzen. Im Artikel 2 wurde das „Gesetz 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ verabschiedet. Regelungen in § 5 des Artikels 2 sind Änderungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die für das Jahr 2020 gelten und auch Sportvereine betreffen. Die Anwendbarkeit der 
Regelung wurde durch eine Verordnung (GesRGenRCOVMVV) bis zum 31.12.2021 verlängert. 
 
Dem Vorstand wird ermöglicht, für Mitgliederversammlungen in diesem Jahr Vereinsmitgliedern die Gelegenheit zu geben, 
Mitgliederrechte „im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder ohne Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.“ (§ 5 Abs. 2 
Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie). Während bei den Neuregelungen für Genossenschaften direkt auf 
Video- und Telefonkonferenzen Bezug genommen wurde, steht im Gesetzestext oder seiner Begründung keine Erklärung, 
was unter „elektronische Kommunikation“ verstanden werden soll. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass sowohl 
telefonische als auch audio-visuelle Beteiligung ermöglicht wird. 
Abweichend von der bisher notwendigen Zustimmung aller Vereinsmitglieder zur Durchführung einer Beschlussfassung im 
schriftlichen Umlaufverfahren ohne Satzungsregelung ist es in diesem Jahr nur erforderlich, dass innerhalb der zu setzenden 
Abstimmungsfrist mindestens die Hälfte aller Mitglieder „ihre Stimmen in Textform abgegeben haben.“ (§ 5 Abs. 3 Gesetz 
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie). Für die Fassung des Beschlusses ist davon natürlich die notwendige Mehrheit 
zu erzielen. 
 
Wahlen 
Findet sich in der Satzung die Regelung, dass Vorstandsmitglieder im Amt bleiben, bis ein neuer Vorstand gewählt ist oder 
ein neuer Vorstand ins Vereinsregister eingetragen wird, kann der bisherige Vorstand zunächst im Amt verbleiben. 
Der Bundestag hat am 25.03.2020 das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht“ beschlossen. Im Artikel 2 wurde das „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ 
verabschiedet. Regelungen in § 5 des Artikels 2 sind Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die für das Jahr 2020 
gelten und auch Sportvereine betreffen Die Anwendbarkeit der Regelung wurde durch eine Verordnung (GesRGenRCOVMVV) 
bis zum 31.12.2021 verlängert. 
Darin wurde geregelt (§ 5 Abs. 1 Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und 
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie), dass Vorstandsmitglieder, deren 
Bestellung in diesem Jahr abläuft, im Amt bleiben, bis sie abberufen werden oder ein Nachfolger gewählt wird, auch wenn es 
nicht in der Satzung geregelt ist. 
 
Haushaltsplan 
Für die Mitgliederversammlung, die auch den Beschluss über einen Haushaltsplan vornimmt, dürfte in der Regel ein Entwurf 
erstellt worden sein. Im Falle einer Absage/Verlegung dieser Mitgliederversammlung sollte ein Vorstandsbeschluss gefasst 
werden, wonach vorläufig auf der Grundlage des Entwurfes zu handeln ist. 
Auf der späteren Mitgliederversammlung kann sodann der Beschluss gefasst werden, den Haushalt nachträglich zu 
genehmigen. Im Idealfall wird den Mitgliedern der Entwurf übersandt mit der Bitte (innerhalb einer zu setzenden Frist), 
Anregungen oder Hinweise zu erteilen, die in einen Beschluss des Vorstands zur Anwendung eines vorläufigen Haushaltsplans 
mit einfließen. 
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II. Weiterführende Infos 
 
Weitere Infos zum Thema Coronavirus & Pferdesport bietet die Homepage der FN unter www.pferd-aktuell.de/coronavirus. 
Infos zum Coronavirus & Pferdesport im Freistaat Sachsen gibt auf unserer Homepage www.pferdesport-sachsen.de. 
Allgemeine Infos sowie die staatlichen Vorgaben sind unter www.coronavirus.sachsen.de nachzulesen.   
 
Generell bitten wir alle Akteure rund ums Pferd in Sachsen auch weiterhin darum eigenverantwortlich, umsichtig und 
solidarisch zu handeln.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Landesverband Pferdesport Sachsen e.V. 
Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen Sachsen 
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